
Verweigerung der 
Atemalkoholkontrolle

Gegen 23:32 Uhr wurde
eine Polizeistreife von einem
Verkehrsunfall mit Sach-
schaden und Fahrerflucht
verständigt. Am Unfallort
zeigte der unfallbeteiligte
Lkw-Lenker den Beamten
den in einem Feld abgestell-
ten und versperrten Pkw des
fahrerflüchtigen anderen Un-
falllenkers. Die in der Folge
ermittelte Zulassungsbesitze-
rin teilte den Beamten mit,
dass sie ihren Pkw einem
Bekannten geliehen habe. 

Die Beamten begaben
sich daraufhin zu dessen
Haus. Der Bekannte der Zu-
lassungsbesitzerin öffnete in
alkoholisiertem Zustand die
Tür und gab an, mit einem
bulgarischen Kollegen, des-
sen Namen er nicht wisse,
Alkohol konsumiert zu ha-
ben. Dieser Kollege habe ihn
anschließend zu Hause abge-
setzt und sei mit dem Auto
der Zulassungsbesitzerin
weitergefahren. Da er aber
dessen Namen nicht angeben
konnte, stand er für die Be-
amten im Verdacht, selbst
gelenkt zu haben und wurde
zu einem Alkotest bei der
nächsten Polizeiinspektion
aufgefordert. Der Mann wei-
gerte sich mitzufahren. We-
gen Verweigerung des Alko-
tests wurde über ihn eine
Geldstrafe von 1.200 Euro
verhängt. Dagegen erhob er
Beschwerde, über die der
VwGH erwogen hat:

„Der Beschwerdeführer
bestritt nicht, Alkoholisie-
rungsmerkmale aufgewiesen
zu haben, er bestritt jedoch
das Vorliegen eines Ver-
dachtes, er habe gelenkt.“
Dazu habe der Beschwerde-
führer vorgebracht, allein die
Auskunft der Zulassungsbe-

sitzerin, sie habe ihm das
Fahrzeug überlassen, könne
keine Verdachtslage begrün-
den, zumal er selbst erklärt
habe, das Fahrzeug einem
bulgarischen Kollegen über-
lassen zu haben. „Entgegen
der Einschätzung des Be-
schwerdeführers durften die
Beamten vom Vorliegen ei-
ner einschlägigen Verdachts-
lage ausgehen“, sprach der
VwGH aus. Die Zulassungs-
besitzerin hatte den Be-
schwerdeführer als Benützer
ihres Kraftfahrzeuges ge-
nannt, dieser war nach sei-
nen eigenen Behauptungen
mit dem Kraftfahrzeug un-
terwegs gewesen. Schon al-
lein aus diesem Umstand er-
gaben sich für die Beamten
Anhaltspunkte dafür, dass
der Beschwerdeführer das
Fahrzeug auch zum maßgeb-
lichen Zeitpunkt gelenkt ha-
be. Dieser Verdacht wurde
durch die Information des
Beschwerdeführers, er habe
einem ihm namentlich Unbe-
kannten einen ihm nicht
gehörigen Pkw überlassen,

nicht entkräftet, sondern ver-
stärkt. Da die Beamten die
Rechtfertigung als unglaub-
würdig werteten, lag ein An-
haltspunkt für die Annahme
vor, er habe selbst gelenkt.
Die Aufforderung zur Unter-
suchung der Atemluft sei da-
her berechtigt gewesen.

Der Beschwerdeführer
brachte weiter vor, dass im
Führerscheinentzugsverfah-
ren festgestellt worden sei,
dass zum Zeitpunkt des Ver-
kehrsunfalls ein anderer das
Kraftfahrzeug gelenkt habe.
„Dem ist zu entgegnen, dass
es auf Nachweise in anderen
Verfahren nicht ankommt,
weil das in Rede stehende
Delikt bereits mit der Ver-
weigerung der Vornahme
der Alkomatuntersuchung
vollendet ist“, erkannte das
Höchstgericht unter Hinweis
auf die herrschende Recht-
sprechung (vgl. VwGH 20.
April 2004, Zl. 2001/02/
0099). Die Beschwerde wur-
de abgewiesen.
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Zufahrt zu einer 
privaten Einfahrt

Eine Lenkerin wurde für
schuldig befunden, ein Fahr-
zeug in alkoholisiertem Zu-
stand gelenkt zu haben und
erhielt eine Geldstrafe. Sie
erhob Beschwerde an den
VwGH und brachte vor, im
Spruch des Straferkenntnis-
ses werde der Tatort mit
„...Höhe Zufahrt zum Haus
W.-straße 79“ umschrieben.
„Höhe Zufahrt“ bedeute
nach allgemeinem Sprachge-
brauch aber nicht „auf der
Zufahrt“. Es sei nicht zu er-
kennen, auf welcher Ver-
kehrsfläche die Tat began-
gen worden sei. Die belangte
Behörde habe den Tatort
nicht hinreichend umschrie-
ben, die befahrene Verkehrs-
fläche müsse genannt wer-
den, um nachvollziehbar zu
machen, dass es sich über-
haupt um eine Straße mit öf-
fentlichem Verkehr handle.

Der VwGH erwog, dass
die Tat dann hinreichend be-
zeichnet wurde, wenn a) im
Spruch des Straferkenntnis-
ses dem Beschuldigten die
Tat in so konkretisierter Um-
schreibung vorgeworfen ist,
dass er in die Lage versetzt
wird, auf den konkreten Tat-
vorwurf bezogene Beweise
anzubieten, um den Tatvor-
wurf zu widerlegen, und b)
der Spruch geeignet ist, den
Beschuldigten rechtlich da-
vor zu schützen, wegen des-
selben Verhaltens nochmals
zur Verantwortung gezogen
zu werden. Im gegenständli-
chen Fall steht für den Tatort
keine Ortsbezeichnung im
eigentlichen Sinn zur Verfü-
gung. Im Bescheidspruch hat
die Behörde daher den Tat-
ort „Höhe Zufahrt“ noch
durch Verwendung der
Straßenbezeichnung und der
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Organe des amtsärztlichen Dienstes und der Straßenaufsicht
sind berechtigt, die Atemluft von Personen zu untersuchen,
die verdächtig sind, in einem vermutlich durch Alkohol beein-
trächtigten Zustand ein Fahrzeug gelenkt zu haben.

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen Verweigerung der Atemalkoholkontrolle
sowie Lenken eines Fahrzeugs in alkoholisiertem Zustand auf einer Zufahrt zu einer privaten Einfahrt.



Hausnummer des am Ende
dieser Zufahrt gelegenen
Hauses näher beschrieben.
Da die Begründung zur Aus-
legung des Bescheidspru-
ches herangezogen werden
kann (vgl. VwGH 12. April
1988, Zl. 87/07/0176), ergibt
sich aus Feststellungen des
Bescheides, dass der Ort, an
dem die Übertretung began-
gen wurde, zweifellos die
Zufahrtsstraße zum Haus
W.-Straße 79 war, die von
jedermann bis zur Schranke
bei dem genannten Haus –
die Lenkerin wurde vor die-
ser Schranke polizeilich kon-
trolliert – benutzt werden
kann. Von einer unzurei-
chenden Konkretisierung
könne aus Sicht des VwGH
daher keine Rede sein: „Die
Beschwerdeführerin vermag
nicht darzutun, dass sie we-
gen der gegenständlichen
Fassung des Spruches der
Gefahr einer Doppelbestra-
fung ausgesetzt wäre, zumal
die Konkretisierung des Tat-

ortes in Verbindung mit der
Tatzeitangabe zu betrachten
ist (vgl. VwGH 28. Novem-
ber 1995, Zl. 95/02/0378).“ 

Das Höchstgericht pflich-
tete der Lenkerin darin bei,

dass die Rechtmäßigkeit ih-
rer Bestrafung die Begehung
der Tat auf einer Straße mit
öffentlichem Verkehr zur
Voraussetzung habe. Der
Umstand, dass im Spruch

des angefochtenen Beschei-
des ein ausdrücklicher derar-
tiger Hinweis fehlt, macht
aber den Bescheid noch
nicht rechtswidrig, da es sich
hier um kein Tatbestands-
merkmal handelt: Es genügte
im gegebenen Zusammen-
hang die Bezeichnung des
Tatorts, die eine rechtliche
Wertung, ob dieser als eine
Straße mit öffentlichem Ver-
kehr anzusehen ist, ermög-
licht (vgl. VwGH 9. Mai
1990, Zl. 89/02/0218). 

Hier handelte es sich
zweifelsfrei um eine Straße
mit öffentlichem Verkehr, da
sie weder abgeschrankt noch
als Privatstraße gekenn-
zeichnet gewesen sei, noch
entsprechende auf derartige
Benützungseinschränkungen
hinweisende Tafeln aufge-
stellt worden seien. Die Be-
schwerde wurde als unbe-
gründet abgewiesen.
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Valerie Kraus

VERK EHR SR ECHT

Von einer Straße mit öffentlichem Verkehr spricht man, wenn
sie von jedermann unter den gleichen Bedingungen benutzt
werden kann. Es kommt dabei weder auf einen Widmungsakt
noch auf die Eigentumsverhältnisse am Straßengrund an.


